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Bebauungsplan Nr. 75 - Teil II

"Fürstenbergstraße", 1. Änderung

Bebauungsplan Nr. 75 - Teil I

"Fürstenbergstraße", 1. Änderung

Bebauungsplan Nr. 96

"Kuhweide", 1. Änderung

Bebauungsplan Nr. 96

"Kuhweide"

Bebauungsplan

Nr. 77

Bebauungsplan Nr. 75 -

Teil III

"Fürstenbergstraße"

Bebauungsplan

Nr. 56 - Teil II

Bebauungsplan

Nr. 56 - Teil II,

1. Änderung
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Planunterlage
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel“ (§ 11 BauNVO)

a) Im sonstigen Sondergebiet (SO 1) ist ein Lebensmitteldiscounter mit max. 1.270 m

2

 Verkaufsfläche

zulässig.

b) Im sonstigen Sondergebiet (SO 2) ist ein Supermarkt mit max. 1.400 m

2

 Verkaufsfläche (inkl.

Bäckereifiliale) zulässig.

c) In den sonstigen Sondergebieten SO 1 + 2 sind zulässig:

· Büro- und Verwaltungsräume,

· Nebenanlagen, die der Versorgung des Plangebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme,

Fernmeldetechnik und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen,

· Stellplätze.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Höhe baulicher Anlagen

Die festgesetzte maximale Oberkante (OK) baulicher Anlagen über Normalhöhennull darf nicht

überschritten werden.

Die Oberkante wird definiert als Firstoberkante bzw. höchster Punkt der Dachhaut.

Die festgesetzte maximale Oberkante baulicher Anlagen darf ausnahmsweise durch technische Anlagen

(wie Antennen) überschritten werden.

2.2 Oberkante Erdgeschossfußboden

Die Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens darf max. 14,0 m über Normalhöhennull liegen.

3. BAUWEISE (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Gemäß § 22 (4) BauNVO ist innerhalb der sonstigen Sondergebiete (SO 1 + SO 2) eine abweichende

Bauweise mit Gebäuden, die eine Länge von über 50 m haben, zulässig. Ansonsten gelten die

Regelungen der offenen Bauweise gemäß § 22 (2) BauNVO.

4. ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der Bundesstraße 70 sind mit standortgerechten,

heimischen Laubgehölzen zu bepflanzen. Die Gehölze sind zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei

Abgang zu ersetzen.

HINWEISE

1. EINSICHTNAHME DIN NORMEN

Die der Planung und den Festsetzungen zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen,

Erlasse, DIN-Vorschriften, Einzelhandels- und Zentrenkonzept) können bei der Stadt Meppen während der

Öffnungszeiten eingesehen werden.

2. INKRAFTTRETEN

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 75.4 „Sondergebiet Nahversorgung Fürstenbergstraße“ treten

die Festsetzungen der Ursprungspläne (B-Plan Nr. 75 und B-Plan Nr. 75 - Teil II) für diesen Teilbereich

außer Kraft.

3. STRASSENBAU- UND VERKEHRSRECHTLICHE AUFLAGEN UND HINWEISE

Bauverbotszone gemäß § 9 (1) FStrG

Gemäß § 9 (1) FStrG dürfen außerhalb der Ortsdurchfahrten längs der Bundesstraßen

1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, jeweils gemessen vom äußeren Rand der

befestigten Fahrbahn (dies gilt entsprechend für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs)

und

2. bauliche Anlagen, die über Zufahrten unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen,

nicht errichtet werden.

Baubeschränkungszone gemäß § 9 (2) FStrG

Gemäß § 9 (2) FStrG bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige

Genehmigungen der Zustimmung der Straßenbaubehörde, wenn

1. bauliche Anlagen längs der Bundesstraßen in einer Entfernung bis zu 40 m, jeweils gemessen vom

äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet oder erheblich geändert oder anders genutzt werden

sollen,

2. bauliche Anlagen auf Grundstücken, die außerhalb der Ortsdurchfahrten über Zufahrten unmittelbar

oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich geändert oder anders genutzt werden sollen.

Werbeanlagen

Werbeanlagen stehen den Hochbauten des Abs. 1 sowie den baulichen Anlagen des Abs. 2 gem. § 9 (6)

FStrG gleich.

Emissionen

Von der Bundesstraße 70 gehen erhebliche Emissionen aus. Für die geplanten Nutzungen können

gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich

Immissionsschutz geltend gemacht werden.

4. ARTENSCHUTZ

Brutvögel:

Diejenigen Bau- und Erschließungsmaßnahmen (Entfernung von Gehölzen/Beseitigung sonstiger

Vegetationsstrukturen/ Gebäudeabriss), die zu einer Entfernung aller Brutmöglichkeiten und damit zu

Erfüllung möglicher artenschutzrechtlicher Tatbestände führen, müssen nach Abschluss der Brutsaison

und vor Beginn der neuen Brutsaison der Vögel also zwischen dem 01. August und 01. März erfolgen.

Sollte die Entfernung von Gehölzen/ Beseitigung sonstiger Vegetationsstrukturen/ der Gebäudeabriss

außerhalb des genannten Zeitraumes erforderlich sein, sind unmittelbar vor dem Eingriff diese Bereiche /

Strukturen durch eine fachkundige Person (z. B. Umweltbaubegleitung) auf ein Vorkommen von aktuell

besetzten Vogelnestern zu überprüfen. Von der Bauzeitenbeschränkung kann abgesehen werden, wenn

durch die Überprüfung der fachkundigen Person festgestellt wird, dass keine Beeinträchtigungen

europäischer Vogelarten zu befürchten sind. Beim Feststellen von aktuell besetzten Vogelnestern ist die

Untere Naturschutzbehörde zu benachrichtigen und das weitere Vorgehen abzustimmen.

Fledermäuse:

Vor den Abriss- oder Umbauarbeiten am Gebäudebestand sind diese durch einen Fledermausgutachter

auf potenziell vorhandene Tiere und/oder eine Quartiernutzung zu kontrollieren. Die Begehung ist zu

protokollieren und das Ergebnis der Unteren Naturschutzbehörde vorzulegen. Werden Hinweise auf

Fledermausindividuen und/oder Quartiernutzungen erfasst, ist das weitere Vorgehen mit der Unteren

Naturschutzbehörde abzustimmen. Der Verlust ggf. vorhandener Quartiere ist über CEF-Maßnahmen

auszugleichen.

Gegebenenfalls notwendige Baumfällarbeiten an stärkeren Bäumen (BHD > 30 cm) müssen außerhalb der

Sommeraktivitätszeit der Fledermäuse und somit zwischen dem 01. November und 28. Februar

(bestenfalls während einer Frostperiode in den Monaten Dezember, Januar, Februar) stattfinden.

5. RISIKOGEBIETE AUSSERHALB VON ÜBERSCHWEMMUNGSGEBIETEN

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Risikogebietes (§ 78b WHG) außerhalb des gesetzlich festgesetzten

Überschwemmungsgebietes der Ems. Ein Risikogebiet ist ein Gebiet, welches bei einem Hochwasser mit

sehr niedriger Wahrscheinlichkeit oder bei Extremereignissen überflutet werden kann. Eine bauliche

Entwicklung innerhalb eines Risikogebietes ist möglich. Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen Teil

eines planungsrechtlich bereits gesicherten Bereiches der Stadt Meppen, der fast vollständig bereits einer

baulichen Nutzung unterliegt. Mit dem Bebauungsplan Nr. 75.4 wird im Wesentlichen das Planungsrecht

an den tatsächlichen Bestand angepasst und betriebliche Erweiterungen und Modernisierungen der

bestehenden Nutzungen ermöglicht.

Die Vorgaben des § 78b (1) Nr. 1, „der  Schutz von Leben und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher

Sachschäden“ sind im Rahmen nachfolgender Ausführungs-/Erschließungsplanungen zu berücksichtigen.

1. Art der baulichen Nutzung 

  II. Festsetzungen des Bebauungsplanes

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO)

Wirtschaftsgebäude, Garagen

Wohngebäude mit Hausnummern

Planzeichenerklärung

Flurgrenze 

Gemarkungsgrenze

  I. Bestandsangaben

Flurstücksnummer

mit Grenzmal

Flurstücks- bzw. Eigentumsgrenze

Gemäß Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I, S. 58) in der aktuell gültigen Fassung und der

Baunutzungsverordnung vom 21.11.2017 (BGBl. I, S. 3786) in der aktuell gültigen Fassung.

Im übrigen wird auf die Planzeichenvorschrift DIN 18702 für großmaßstäbige Karten und Pläne verwiesen.
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Verletzung von Vorschriften und Mängel der Abwägung

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 75.4 „Sondergebiet

Nahversorgung Fürstenbergstraße“ sind gemäß § 215 BauGB eine beachtliche Verletzung von

Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, eine beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des

Flächennutzungsplans gemäß § 214 (2) BauGB und beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs

gemäß § 214 (3) Satz 2 BauGB nicht / geltend gemacht worden.

Meppen, ____.____.______

……………………….……

Bürgermeister i. A.

PRÄAMBEL UND AUSFERTIGUNG

Auf Grund der §§ 1 (3) und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 des Niedersächsischen

Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), jeweils in der zuletzt geltenden Fassung, hat der Rat

der Stadt Meppen den Bebauungsplan Nr. 75.4 „Sondergebiet Nahversorgung Fürstenbergstraße“

bestehend aus der Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen als Satzung sowie die Begründung

mit Umweltbericht beschlossen.

Meppen, 19.06.2020

……………………….…… L. S.

Bürgermeister (Siegel)

VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Meppen hat in seiner Sitzung am 29.08.2019 beschlossen den

Bebauungsplan Nr. 75.4 „Sondergebiet Nahversorgung Fürstenbergstraße“ aufzustellen. Der

Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 (1) BauGB am 21.09.2019 ortsüblich bekannt gemacht

worden.

Meppen, 19.06.2020

……………………….…… L. S.

Bürgermeister

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte, Stadt Meppen, Gemarkung Meppen, Flur 44

Maßstab: 1:1.000

Geschäftsnachweis: L4-1882019

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung,

© 2019

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, Regionaldirektion

Osnabrück-Meppen

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich

bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom

09.07.2019). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen

geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist

einwandfrei möglich.

Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Meppen hat in seiner Sitzung am 29.08.2019 die frühzeitige

Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB beschlossen. Ort und Dauer der frühzeitigen

Öffentlichkeitsbeteiligung wurden am 21.09.2019 ortsüblich bekannt gemacht.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB wurde am 01.10.2019 in Form eines

Erörterungstermins durchgeführt. Im Zeitraum vom 12.09.2019 bis einschließlich 18.10.2019 fand

gemäß § 4 (1) BauGB die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

mit Schreiben vom 11.09.2019 statt.

Meppen, 19.06.2020

……………………….…… L. S.

Bürgermeister

Öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Meppen hat im Umlaufverfahren vom 13.12.2019 bis

17.12.2019 dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 75.4 "Sondergebiet Nahversorgung

Fürstenbergstraße" und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2)

BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 28.12.2019 ortsüblich

bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 75.4 „Sondergebiet Nahversorgung Fürstenbergstraße“ mit

der Begründung und die wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen

haben gemäß § 3 (2) BauGB vom 07.01.2020 bis einschließlich 07.02.2020 öffentlich ausgelegen. In

diesem Zeitraum waren die auszulegenden Unterlagen gemäß § 4a (4) BauGB zusätzlich über

www.meppen.de sowie über das Landesportal https://uvp.niedersachsen.de zugänglich. Im gleichen

Zeitraum fand gemäß § 4 (2) BauGB die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange mit Schreiben vom 19.12.2019 statt.

Meppen, 19.06.2020

……………………….…… L. S.

Bürgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Meppen hat nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB

den Bebauungsplan Nr. 75.4 „Sondergebiet Nahversorgung Fürstenbergstraße“ in seiner Sitzung

am 18.06.2020 gemäß § 10 BauGB als Satzung sowie die Begründung beschlossen.

Meppen, 19.06.2020

……………………….…… L. S.

Bürgermeister

Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 75.4 „Sondergebiet Nahversorgung

Fürstenbergstraße“ ist gemäß § 10 (3) BauGB am 15.09.2020 im Amtsblatt für den Landkreis

Emsland Nr. 27 bekannt gemacht worden.

Mit der Bekanntmachung am 15.09.2020 tritt der Bebauungsplan Nr. 75.4 „Sondergebiet

Nahversorgung Fürstenbergstraße“ in Kraft.

Meppen, 16.09.2020

……………………….…… L. S.

Bürgermeister

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der angrenzenden Bebauungspläne

Grundflächenzahl 

2. Maß der baulichen Nutzung

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i. V. m. §§ 16 bis 21a BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, i. V. m. §§ 22 u. 23 BauNVO)

OK 21 m über NHN Oberkante baulicher Anlagen als Höchstmaß in Meter über Normalhöhennull

Baugrenze

abweichende Bauweise

15. Sonstige Planzeichen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen (gem. § 1 Abs. 4 , § 16 Abs. 5 BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

(gem. § 9 Abs. 7 BauGB)

0,8

a

Bauverbotszone, 20 m vom Fahrbahnrand (gem. § 9 Abs. 1 FStrG)

sonstige Sondergebiete (SO 1 + SO 2)

mit der Zweckbestimmung "Großflächiger Einzelhandel"

6. Verkehrsflächen

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Baubeschränkungszone, 40 m vom Fahrbahnrand (gem. § 9 Abs. 2  FStrG)

SO 1

  III. Nachrichtliche Übernahmen (Darstellung ohne Normcharakter)

Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten (§ 78b Abs. 1 WHG)
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